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RS OGH 1997/1/30 6Ob3/97b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1997

Norm

ABGB §148 Abs1 A

Rechtssatz

Die Zuerkennung eines zweimaligen Monatsbesuchs als Regelfall (7 Ob 215/72, 6 Ob 692/77, 5 Ob 787/81) gilt nur

grundsätzlich. In Ausnahmsfällen ist unter dem Gesichtspunkt des Kindeswohls eine andere Regelung zu tre>en. Im

Kon?iktfall hat der Besuchsrechtsanspruch eines Elternteils gegenüber dem Kindeswohl zurückzutreten (EFSlg 71.666),

bei Irritationen des Kindes kann das Besuchsrecht sogar gänzlich versagt werden.
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